
N i e d e r s c h r i f t  
STEWA/041/2008 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine 
am 11.06.2008 

 
 
Die heutige Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine, zu der alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen und - wie 
folgt aufgeführt - erschienen sind, beginnt um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 
des Neuen Rathauses. 
 
 
 
Anwesend als 
 
 Vorsitzender: 
 

Herr Horst Dewenter CDU Ratsmitglied 
 
 Mitglieder: 
 

Herr Raphael Bögge CDU Ratsmitglied 

Herr Robert Grawe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied 

Herr Jürgen Gude CDU Ratsmitglied 

Herr Christoph Kotte CDU Ratsmitglied 

Frau Elisabeth Lietmeyer SPD Sachkundige Bürgerin 

Herr Günter Löcken SPD Ratsmitglied 

Herr Dr. Peter Lüttmann parteilos Sachkundiger Bürger 

Herr Josef Niehues CDU Ratsmitglied 

Herr Eckhard Roloff SPD Ratsmitglied 

Herr Heinz Thüring SPD Sachkundiger Bürger 

Frau Annette Tombült CDU Ratsmitglied 

Herr Kurt Wilmer SPD Sachkundiger Bürger 

Herr Heinrich Winkelhaus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger 

Herr Ludger Winnemöller CDU Ratsmitglied 

Herr Holger Wortmann CDU Sachkundiger Bürger 
 
 beratende Mitglieder: 
 

Herr Kamal Kassem     
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Herr Karl Schnieders  Sachkundiger Einwohner 
für den Seniorenbeirat 

Herr Rüdiger Verlage  Sachkundiger Einwohner 
für den Beirat für Men-
schen mit Behinderung 

 
 Vertreter: 
 

Herr Alfred Holtel FDP Ratsmitglied für SB Nie-
hoff 

 
 Verwaltung: 
 

Herr Jan Kuhlmann  Beigeordneter 

Herr Werner Schröer  Fachbereichsleiter FB 5 

Frau Michaela Gellenbeck  Städtische Baurätin 

Frau Martina Wietkamp     

Frau Anke Fischer  Schriftführerin 
 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. 
 

Niederschrift Nr. 40 über die öffentliche Sitzung am 16. April 
2008 
 

Zum Inhalt der Niederschrift wurden weder Änderungen noch Ergänzungen vor-
getragen.  
 
2. 
 

Informationen, Eingaben und Bericht der Verwaltung über die 
Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 16. April 2008 
gefassten Beschlüsse 
 

2.1. 
 

Lärmsanierung an Eisenbahnstrecken des Bundes 
 

Herr Schröer verliest auszugsweise das Schreiben des Bundes bezüglich der 
Lärmschutzsanierung. 
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Herr Winnemöller fragt nach, ob der Gutachter die Änderungen beim Stellwerk 
berücksichtigt habe. In Zukunft werden die Züge erheblich schneller fahren kön-
nen. 
 
Herr Kuhlmann antwortet, dass nur bei wesentlichen Veränderungen des Ver-
kehrsweges einen Lärmschutz genehmigt wird. Die Grenzen hierfür seien sehr 
hoch gesteckt. 
 
Herr Niehues schlägt vor, dass die Verwaltung nach Verbündeten suchen soll, die 
gemeinsam Druck auf die Deutsche Bahn ausüben können, damit entsprechende 
Lärmschutzmaßnahmen genehmigt werden. 
 
Herr Kuhlmann versichert, dass alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen wer-
den. 
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2.2. 
 

Info Hünenborgstraße 
 

Herr Schröer berichtet über den Ortstermin mit dem Stadtteilbeirat an der Hü-
nenborgstraße. Der Stadtteilbeirat hat in einem Schreiben an die Verwaltung den 
Wunsch geäußert, den beschlossenen B-Plan nicht wie vorgesehen umzusetzen. 
 
Herr Kuhlmann ergänzt, dass die Anwohner die Grundstücke in Erwartung der 
Umsetzung des B-Plans gekauft haben. Sollte eine Umsetzung nicht erfolgen, 
könnte daraus ein Schaden für die Eigentümer entstehen, den sie dann im Rah-
men einer Schadensersatzklage gegen die Stadt Rheine geltend machen können.  
 
Herr Löcken fragt nach, ob es möglich sei, einen schmalen Fußweg zu erhalten.  
 
Herr Schröer antwortet, dass dies nur mit einer B-Plan Änderung möglich sei. 
 
Herr Thüring macht deutlich, dass die Anwohner ein Recht auf die Umsetzung 
des B-Plans haben. Dennoch seien einige für den Erhalt einen schmalen Fuß- und 
Radweges. 
 
Herr Niehues ergänzt, dass die Verwaltung alle Anlieger anschreiben solle und 
um Zustimmung für einen Fuß- und Radweg bitten soll.  
  
 
3. 
 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 275, 
Kennwort: "Sportgelände Hammersen", der Stadt Rheine 
 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 249/08 
 

Herr Kuhlmann teilt mit, dass die Vorlage von der Verwaltung zurückgezogen 
werde. Hierzu werde er im nichtöffentlichen Teil ausführlich berichten.  
 
4. 
 

Bebauungsplan Nr. 312, Kennwort: "Breite Str./Zeppelinstr." 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
  § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 
  Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentl. Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und 
   § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über  Abwägungsempfehlungen des Stadtentw.  
"Planung und Umwelt" 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 192/08 
 

I/A/2010  
 
Frau Tombült hält den Wunsch des Eigentümers, anstelle der Linden ein Carport 
zu erreichten für nachvollziehbar.  
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Frau Gellenbeck merkt an, hierbei handele es sich um einen Einzelfall. Alle ande-
ren Anlieger haben für ihre PKW’s Lösungen auf Ihren Grundstücken gefunden.  
 
Herr Niehues gibt zu bedenken, ein einfaches Caport mit einem einfachen Dach 
könnte dort möglich sein.  
 
Herr Kuhlmann merkt an, dass vor dem Umbau des Hauses ein Caport problem-
los möglich gewesen sei.  
 
Frau Gellenbeck ergänzt, dass der Bauantrag abgelehnt wurde. Diese Ablehnung 
wurde auch durch den Kreis Steinfurt bestätigt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 
 

1.1 Anwaltsozietät für Anlieger Breite Straße, Dortmund; 
 Schreiben vom 25. März 2008  
 
 
 
1.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine weiteren abwä-
gungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
 
 

IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
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wird der Bebauungsplan Nr. 312, Kennwort: " Breite Straße/ Zeppelinstraße ", 
der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 312, Kennwort: " Breite Straße 
/ Zeppelinstraße ", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist und demzufolge keiner Anpassung im Wege der Berichti-
gung bedarf. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
5. 
 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 288, 
Kennwort: "Zentrum Dutum/Dorenkamp", der Stadt Rheine 
 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 244/08 
 

I/A/3000 
 
Frau Gellenbeck erläutert nochmals die Planungen für den Wohnungsbau. Bei den 
Planungen habe man sich auf die Bauten der Windhorststraße bezogen.  
 
Herr Bögge mahnt an, dass der Rahmenplan bisher noch nicht vorliege. Er führt 
weiter aus, dass die CDU-Fraktion Pultdächer ablehne. 
 
Herr Löcken fragt nach, was aus den Bäumen werden soll. 
 
Frau Gellenbeck informiert, dass nur ein Baum erhalten werden kann.  
 
Herr Dewenter äußert seine Bedenken, ohne einen klaren Beschluss zu der Dach-
form in die Offenlage zu gehen. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Dach-
form setze die Wegnahme der Dachneigung voraus. Das hätte zur Konsequenz, 
dass der Offenlgegungsbeschluss ohne Festlegung der Dachneigung gefasst wer-
den müsste. 
 
Herr Kuhlmann merkt an, dass dieses Projekt mit der angegebenen Dachform 
zwei Mal in der Strategischen Arbeitsgruppe vorgestellt wurde. Erst jetzt äußert 
die Politik Bedenken bezüglich der Dachform. 
 
Frau Gellenbeck erläutert, dass ein Satteldach an dieser Stelle sehr massiv wirke. 
Mit der Planung des Pultdaches orientiert sich der Investor mehr an dem EDEKA, 
was städtebaulich gut vertretbar sei.  
 
Herr Bögge bittet, konkrete Standards für neu anzupflanzende Bäume festzule-
gen.  
 
Herr Dewenter empfiehlt, den Beschluss jetzt zu fassen. Nach der Offenlage kön-
ne noch über die Dachform entschieden werden.  
 



Niederschrift 

STEWA/041/2008 der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
vom 11.06.2008    

Seite 9/26 

Herr Niehues gibt zu bedenken, dass für eine Detailplanung erst der Rahmenplan 
vorliegen müsse. Er schließt sich der Meinung von Herrn Dewenter an, heute soll 
der Beschluss gefasst werden, jedoch müsse ein deutliches Signal an den Inves-
tor bezüglich der Dachform gehen. Die CDU lehnt Pultdächer ab. Weiter muss 
klargestellt werden, dass Stellplätze auf der Fläche mit eingeplant werden, es 
können keine Stellplätze abgelöst werden. 
 
Herr Kuhlmann gibt zu bedenken, dass der Investor bei den Planungen eng in 
Absprachen mit der Verwaltung geplant habe. Ein so deutliches „nein“ zu Pultdä-
chern habe die Politik bisher noch nicht ausgesprochen. 
 
Herr Bögge regt an, bis zum Satzungsbeschluss die Problematik mit dem Dach 
und mit den Bäumen zu klären. 
 
Frau Gellenbeck erklärt, dass der Trend immer mehr zu Pultdächern gehe. Sie 
ermöglichen eine optimalere Ausnutzung der Wohnfläche und sind daher wirt-
schaftlicher. 
 
 
Herr Holtel bemängelt, bisher fehle ein klares Konzept für die Entwicklung des 
Stadtteils, welches auch den Bürgern vermittelt werden könne. 
 
Herr Niehues schlägt vor, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen und auf die 
Ratssitzung am 24.06.2008 zu vertagen. Bis dahin habe die Verwaltung Gele-
genheit bezüglich der Dachkonstruktion mit dem Investor ins Gespräch zu kom-
men. 
 
Herr Kuhlmann gibt zu bedenken, dass der Wohnungsverein vermutlich zu kei-
nem anderen Ergebnis als dem Pultdach kommen werde. 
 
Frau Gellenbeck ergänzt, dass der Wohnungsverein zunächst ein Satteldach vor-
geschlagen habe, die Verwaltung diese Planung jedoch gemeinsam mit dem Ar-
chitekturbüro zu Gunsten des Pultdaches umgeplant hat, um sich städtebaulich 
an der neuen Edeka-Gebäude zu orientieren.  
 
Herr Niehues stellt fest, dass mit der CDU-Fraktion ein Beschluss heute nicht ge-
fasst werden könne.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt die Entscheidung für diese Vorlage 
auf die Ratssitzung am 24.06.2008 zu vertagen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
   7 Nein-Stimmen 
  
 
6. 
 

Bebauungsplanes Nr. 116 , 
Kennwort: "Verdistraße / Breitestraße", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
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  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des StewA  
III. Änderungsbeschluss. gm. § 4 a Abs. 3 BauG  
IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 120/08 
 

II/A/1780 
 
Herr Niehues fragt nach ob die Straße eine öffentlich-rechtliche Straße wird und 
wer die Kosten für die Erstellung übernehmen wird. 
 
Herr Schröer antwortet, dass es sich hierbei um eine öffentlich-rechtliche Straße 
handele. Es sei geplant, dass der Wohnungsverein die Straße erstelle und sie an-
schließend der Stadt übergebe oder die Stadt schreibt die Straße aus und der 
Wohnungsverein zahlt die Unternehmerrechnungen. Hierüber sei ein städtebauli-
cher Vertrag abzuschließen. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
2.1 Fachbereich 5.5.3, Öffentliche Verkehrsflächen, der Stadt Rheine 
 Stellungnahme vom 22. Dezember 2005 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) wird der Be-
bauungsplan Nr. 116, Kennwort: "Verdistraße/Breite Straße ", der Stadt Rheine 
als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 116, Kennwort: " Verdistraße/ 
Breite Straße ", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan ent-
wickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
7. 
 

2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5, 
Kennwort: "Salzweg", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 209/08 
 

II/A/2005  
 
Beschluss: 
 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5, 
Kennwort: "Salzweg", der Stadt Rheine (Vorhaben- und Erschließungsplan) im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 

 
im Norden: durch eine mittig im Flurstück 870 von West nach Ost verlau-

fende Linie zwischen der Verlängerung der östlichen Grenze 
des Flurstücks 818 in nördlicher Richtung und der westlichen 
Grenze des Flurstücks 877; 

 
im Osten: von der westlichen Grenze der Flurstücke 644 und 11 (tlw.); 
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im Süden:  durch eine südlich im Abstand von 20,00 m zur nördlichen Grenze 
des Änderungsbereiches verlaufende Parallele, die Flurstücke 146, 
941, 983 und 1006v durchschneidend; 

 
im Westen: von der östlichen Grenze des Flurstücks 818. 
 
Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 118, Gemarkung Rheine Stadt. Der 
räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig festge-
legt. 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Änderung des Bauleitplanes werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
Zudem wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Mit der Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen kann diese Bauleitplan-
änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden. 
Demnach erfolgt keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange). Ebenfalls wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und 
§ 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung planbedingter Umweltauswirkun-
gen abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Entwurf der 2. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5, Kennwort: "Salzweg", der Stadt 
Rheine (Vorhaben- und Erschließungsplan) nebst beigefügter Begründung nach § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Gegen diese Bauleitplanänderung ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der o.g. Auslegung nicht o-
der verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
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Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
8. 
 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56a, 
Kennwort: "Kleinbahnbrücke", der Stadt Rheine 
 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 247/08 
 

II/A/ 
 
Herr Winnemöller merkt an, dass in der Vorlage keine Aussage über die Dach-
form, Firsthöhe und Geschossigkeit getroffen wurde. Er fragt nach, ob genügend 
Stellplätze vorhanden seien. 
 
Frau Gellenbeck antwortet, dass in diesem Fall keine Vorgaben gemacht wurden. 
 
Herr Niehues merkt an, bei dieser Bebauung handelt es sich um eine Baulücken-
schließung. Die Dachform und Geschossigkeit muss an das gewachsene Bauge-
biet angeglichen werden.  
  
Herr Kuhlmann erklärt, dass die offenen Punkte bis zur Offenlage eingearbeitet 
werden. 
 
Herr Winnemöller regt an, dass Parkbuchten eingeplant werden sollten, da der 
Radweg ständig zugeparkt sei.  
 
Beschluss: 
 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 den Bebauungsplan Nr. 56a, Kennwort: "Kleinbahn-
brücke", der Stadt Rheine im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB zu än-
dern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 

im Norden: durch die südliche Grenzen der Dingelstädtstraße; 
 

im Osten: durch die westliche Grenze der Flurstücke 184 und 88; 
 

im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstückes 453; 
 

im Westen: durch die östliche Grenzen der Straße Friedrich – Ebert – Ring 
 

Alle Flur- und Flurstücksangaben beziehen sich auf die Flur 182, der Gemar-
kung Rheine Stadt. Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 
geometrisch eindeutig festgelegt. 
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II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Änderung des Bauleitplanes werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
Zudem wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Mit der Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen kann diese Bauleitplan-
änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden. 
Demnach erfolgt keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange). Ebenfalls wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und 
§ 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung planbedingter Umweltauswirkun-
gen abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB (oder: 
durch Einholung von Stellungnahmen innerhalb angemessener Frist). 
 
 
 
III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Entwurf der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 56a , Kennwort: "Kleinbahnbrücke", der Stadt Rheine nebst bei-
gefügter Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Gegen diese Bauleitplanänderung ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der o.g. Auslegung nicht o-
der verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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9. 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 199 , 
Kennwort: "Hildebrandweg", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des StewA 
III. Änderungsbeschluss. gm. § 4 a Abs. 3 BauG  
IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 236/08 
 

II/A/2489  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
2.1 Technische Betriebe Rheine AÖR, Straßen/Verkehrsplanung, Rhei-

ne; 
 Stellungnahme vom 6. Mai 2008 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der § 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 199, Kennwort: " Hildebrand-
weg", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
10. 
 

Bebauungsplan Nr. 311,  
Kennwort: "Hereforstraße-West", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des Stad-
tent- 
 wicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB 
IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 257/08 
 

II/A/2585 
  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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2.1 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Pappelstraße 6, 48431 
Rheine 

 Stellungnahme vom 04. März 2008 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2.2 Technische Betriebe Rheine, AÖR -Straßen 
 Stellungnahme vom 1. April 2008 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2.3 Kreis Steinfurt- Der Landrat – Planungsamt/Immissionsschutz 
 Stellungnahme vom 31. März 2008 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2.4 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Änderungen gem. § 4 a Abs. 3 BauGB 

 
Nach Durchführung der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentlichkeit 
und § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange) sind 
im Planentwurf folgende Änderungen vorgenommen worden. 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die oben aufgeführten Änderungen des Ent-
wurfes des Bebauungsplanes nach Durchführung der Beteiligungen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange). 
 

1. Um auch dem städtischen Müllfahrzeug das Einbiegen vom Hasel-
  weg in die Herefortstraße zu ermöglichen, ist der Radius der Eckab-
  rundung auf 6 m zu vergrößern und die Baugrenze dem Radius  

anzupassen. 
 

2. Um eine Nutzungsverträglichkeit zum angrenzenden Gewerbegebiet 
  herbeizuführen sind die vier nördlichen Baugrundstücke als Misch-
  gebiet festzusetzen. 
 

3. In Anpassung an die vorhandene Bebauung ist die Baugrenze paral-
lel zur Bergstraße auf 4 m Abstand zur Grundstücksgrenze hin zu 
erweitern.  
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Gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird festgestellt, dass durch die obig genann-
ten Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird der Bebauungsplan Nr. 311 , Kennwort: " Herefortstraße - West ", der Stadt 
Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
11. 
 

18. Änderung des Bebauungsplanes Nr.86, 
 Kennwort: "Am Stadtwalde", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
  BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und  
  § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 2.  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
   § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 239/08 
 

II/A/2702 
 
  
 
Beschluss: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
 § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
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2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 und § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
2.1 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, 48427 Rheine 
 Stellungnahme vom 18. 03. 2008 
 
 
2.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
 

II. Offenlegungsbeschluss  

 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf der 18. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 86, Kennwort: "Am Stadtwalde", der Stadt Rheine nebst bei-
gefügter Begründung öffentlich auszulegen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Gegen diese Bebauungsplanänderung ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der o.g. Auslegung nicht o-
der verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung bezieht sich auf 
das Grundstück des aufgegebenen Spielplatzes im Bereich Hadubrandweg mit 
der Katasterbezeichnung Gemarkung Rheine Stadt, Flur 156, Flurstück 573. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
12. 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58, 
Kennwort: "Kanalhafen-Ost", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
Vorlage: 240/08 
 

II/A/2741 
 
Herr Niehues gibt zu bedenken, dass noch viele Fragen offen sind, die durch den 
Investor geklärt werden müssen. Er bitte die Verwaltung zu prüfen, ob die Mög-



Niederschrift 

STEWA/041/2008 der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
vom 11.06.2008    

Seite 20/26 

lichkeit besteht, angrenzende Flächen zu erwerben und ebenfalls für diese Pro-
jekt zu nutzen. 
 
Herr Kuhlmann antwortet, dass das angrenzende Grundstück an das Regenrück-
haltebecken in privatem Eigentum liege. Der Investor habe bereits Gespräche 
mit dem Eigentümer über einen möglichen Ankauf aufgenommen.  
 
Herr Löcken fragt nach, wo bei dieser Entwicklung die Vorteile der Stadt liegen. 
Er erkundigt sich weiter wie viele Güter mit dem Schiff transportieren und wie 
viele LKW’s eingesetzt werden. Weiterhin sei interessant zu erfahren, woher die 
Rohstoffe kommen und was mit den Produktionsresten passieren soll. 
 
Herr Löcken regt an, einen Experten mit der Ausarbeitung dieser und anderer 
Fragen zu beauftragen. 
 
Herr Dewenter wendet ein, dass erst im Rahmen der Beschlussfassung eine Aus-
arbeitung der offenen Fragen notwendig sei. 
 
Herr Grawe führt aus, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN grundsätzlich 
positiv das Investitionsprojekt bewerten. Dieser Betrieb verarbeite nachwachsen-
de Rohstoffe. 
 
Herr Kuhlmann merkt an, dass alle offenen Fragen vom Investor zu gegebenen 
Zeit aufgearbeitet werden müssen und dann sicherlich im Ausschuss vorgestellt 
werden. Der Investor benötigt heute ein positives Signal, damit an den Planun-
gen weitergearbeitet werden kann.  
  
 
Beschluss: 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den Bebauungsplan Nr. R 58, Kennwort: "Ka-
nalhafen-Ost", der Stadt Rheine zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 

im Norden: durch die Südseite der Trasse der Autobahn A 30, 
im Osten: durch die östliche Grenze der Flurstücke 58, 40, 41 und 65, 
im Süden: durch die Nordseite des Dortmund-Ems-Kanals, 
im Westen: durch die Westseite des Ostenwalder Weges. 
 
 

Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 143, Gemarkung Rheine Stadt. Der 
räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan geometrisch eindeutig festge-
legt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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13. 
 

19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, 
Kennwort: "Hovesaat" 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Vorlage: 101/08 
 

II/B/0000  
 
Beschluss: 
 
I. Änderungsvorschlag 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8, den Flächennutzungsplan der Stadt Rheine, Kenn-
wort: „Hovesaat“, zu ändern. Gegenstand dieser 19. Änderung ist die Umwand-
lung von einer land-/forstwirtschaftlichen Fläche in ein Sondergebiet. 
 
Der Geltungsbereich in einer Größe von ca. 5.000 m² befindet sich südlich des 
Hengemühlweges zwischen Venhauser Damm und Ems und beinhaltet die vor-
handene Anlage „Heimathaus Hovesaat“ sowie geringfügige Erweiterungsmög-
lichkeiten. 
 
Betroffen ist der nördliche Bereich des Flurstückes 148, Flur 1, Gemarkung Rhei-
ne rechts der Ems. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der Plandarstellung eindeutig dargelegt. 
 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Rheine, Kennwort: „Hovesaat“, eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung sollen durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
14. 
 

Bebauungsplan Nr. 318, Kennwort: "Hovesaat" der Stadt Rhei-
ne 
I. Aufstellungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Vorlage: 158/08 
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II/B/0050  
 
Beschluss: 
 
I.  Aufstellungsbeschluss 
  
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, den Bebauungsplan Nr. 318, Kennwort: „Ho-
vesaat“, der Stadt Rheine aufzustellen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes betrifft den nördlichen Bereich des 
Flurstück 148, Flur 1, Gemarkung Rheine rechts der Ems. 
 
Der Geltungsbereich in einer Größe von ca. 5.000 m² befindet sich südlich des 
Hengemühlweges zwischen Venhauser Damm und Ems und beinhaltet die vor-
handene Anlage „Heimathaus Hovesaat“ sowie geringfügige Erweiterungsmög-
lichkeiten in deren Umfeld. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. Bebauungsplanentwurf 
eindeutig festgelegt. 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 318, Kenn-
wort: „Hovesaat“, der Stadt Rheine eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchzuführen ist. 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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15. 
 

14. Änderung des Bebauungsplanes Nr.10 e, 
Kennwort: ".Westliche Innenstadt", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen  
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 
   i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 
1     BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
  öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m.  
  § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 208/08 
 

II/B/0117  
 
Beschluss: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen  

 

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m.  

 § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
 ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 
 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
2.1 Kreis Steinfurt, der Landrat, 48563 Steinfurt 
 Schreiben vom 31. März 2008 
 
   
 
2.2 Technische Betriebe Rheine AÖR, Straße und Verkehrsplanung, 

48431 Rheine 
 Schreiben vom 12. März 2008 
 
 
 
2.3 Deutsche Telekom Netzproduktion, Technische Infrastruktur Nie-

derlassung Rheine, Pappelstraße 6, 48431 Rheine 
 Schreiben vom 25. März 2008 
 
 
2.4 Unitymedia NRW GmbH, Königsallee 178 a, 44799 Bochum 
 Schreiben vom 17. März 2008 
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2.5 Bischöfliches Generalvikariat Münster, 48135 Münster 
 Schreiben vom 28. März 2008 
 
 
2.6 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf der 14. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 10 e, Kennwort: "Westliche Innenstadt", der Stadt Rheine 
nebst beigefügter Begründung öffentlich auszulegen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Gegen diese Bebauungsplanänderung ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der o.g. Auslegung nicht o-
der verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 
im Norden:  durch die Südseite bzw. Nordseite der Straße „An der Stadtkir-

che“ und die Dionysbrücke, 
im Osten: durch die Ems/die Westseite der Straße „Timmermanufer“, 
im Süden: durch die Nepomukbrücke und die Nordseite der Emsstraße, 
im Westen: durch die Westseite der Klosterstraße und des „Marktplatz“, durch 

die Wegeverbindung zwischen „Marktplatz“ und der Straße „An 
der Stadtkirche“. 

 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
16. 
 

Einwohnerfragestunde (spätestens um 19:00 Uhr) 
 

Es werden keine Anfragen von Einwohnern gestellt.  
 
17. 
 

Anfragen und Anregungen 
 

Herr Grawe erkundigt sich, ob der Verwaltung die Fällung der Eichen am Wasser-
schifffahrtsamt bekannt gewesen sei.   
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Herr Kuhlmann erklärt, dass auf Grund einer Bewertung durch Herrn Twesten 
eine Fällgenehmigung erteilt wurde. Beide Eichen waren mit Baumfäule befallen, 
lediglich die dritte Eiche sei gesund gewesen. Der Eigentümer war berechtigt die 
Bäume zu fällen.  
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:00 Uhr 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
    
Horst Dewenter Anke Fischer 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
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